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Alle Bauleitpläne dienen zu Informationszwecken und sind kein amtlicher Nachweis!
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Die Weitergabe der Daten oder eines daraus erstellten Produktes bzw. die Einspeisung in Informationsnetze

bedarf einer gesonderten Genehmigung.



TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1-11 BauNVO

1.1 Sonstiges Sondergebiet „Hochschul- und hochschulbezogene Nutzungen“ (Teilbereiche SO 1
bis SO 3)
gem. § 11 BauNVO

Das Sonstige Sondergebiet „Hochschul- und hochschulbezogene Nutzungen“ dient vorrangig der
Unterbringung von nicht wesentlich störenden Wissenschafts-, Büro- und Dienstleistungsnutzungen
sowie in den Teilbereichen SO 2 und SO 3 zusätzlich dem Wohnen.

In allen Teilbereichen sind allgemein zulässig:
- Büro- und Verwaltungsgebäude mit zugehörigen Schulungs-, Forschungs- und

Ausstellungsflächen sowie,
- Gebäude und Räume für freie Berufe i.S.d. § 13 BauNVO.

Im Teilbereich SO 1 und SO 3 sind zudem allgemein zulässig:
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes sowie
- Schank- und Speisewirtschaften.

Im Teilbereich SO 2 und SO 3 ist zudem allgemein zulässig:
- Wohnen oberhalb des ersten Obergeschosses.

In allen Teilbereichen können ausnahmsweise zugelassen werden:
- nicht störende Gewerbebetriebe,
- Einzelhandelsbetriebe des Betriebstyps „Bochumer Nahversorgungsladen“
- Wohnungen für Bereitschafts- und Aufsichtspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter,

die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse
untergeordnet sind.

Im Teilbereich SO 2 können zudem ausnahmsweise zugelassen werden:
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes sowie
- Schank- und Speisewirtschaften.

1.2 Allgemeines Wohngebiet (Teilbereiche WA 1 bis WA 4)
gem. § 1 Abs. 5 und 6 und § 4 BauNVO

In dem Allgemeinen Wohngebiet sind allgemein zulässig:
- Wohngebäude,
- nicht störende Handwerksbetriebe und
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise können zugelassen werden:
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe sowie
- Anlagen für Verwaltungen.

Nicht zulässig sind:
- Schank- und Speisewirtschaften,
- Einzelhandelsbetriebe einschließlich der Versorgung des Gebiets dienender Läden,
- Gartenbaubetriebe sowie
- Tankstellen.

2. Maß der baulichen Nutzung
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16-21a BauNVO, § 2 Abs. 5 BauO NRW

2.1 Grundflächenzahl (GRZ)
gem. § 16 BauNVO

In den Teilbereichen SO 2 und SO 3 des Sondergebietes darf die festgesetzte GRZ durch die
Grundfläche der Tiefgaragen einschließlich ihrer Ein- und Ausfahrten bis zu einer GRZ von 0,9
überschritten werden.

2.2 Zurückgesetzte Geschosse
gem. § 86 BauO NRW

Oberhalb des dritten Vollgeschosses sind in den Teilbereichen WA 1 bis WA 3 des Allgemeinen
Wohngebietes und SO 3 des Sondergebietes nur solche Geschosse zulässig, die gegenüber allen
darunter liegenden Außenwänden des Gebäudes um mindestens 1,0 m zurückgesetzt sind. Hiervon
ausgenommen sind Treppenhäuser und Fahrstuhlschächte.

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 und 23 BauNVO

3.1 Bauweise
gem. § 22 BauNVO

Im Teilbereich SO 2 des Sondergebietes und im Teilbereich WA 3 des Allgemeinen Wohngebietes
sind nur Gebäude mit einer Länge von maximal 40 m zulässig (abweichende Bauweise gem. § 22 Abs.
4 BauNVO).

3.2 Überbaubare Grundstücksfläche
gem. § 23 BauNVO

Im Teilbereich SO 1 des Sondergebietes dürfen die Baugrenzen oberhalb des Erdgeschosses durch
auskragende Gebäudeteile

- in dem mit dem Buchstaben „a“ bezeichneten Bereich auf maximal 25 % der Länge dieses
Abschnitts der Baugrenze,

- in dem mit dem Buchstaben „b“ bezeichneten Bereich auf maximal 20 % der Länge dieses
Abschnitts der Baugrenze

um maximal 3,0 m überschritten werden. Auskragungen in den Bereich der festgesetzten öffentlichen
Straßenverkehrsfläche sind nur bei Einhaltung einer lichte Höhe von 2,25 m über Geländeoberkante
zulässig.

Zwischen den durch Baugrenzen definierten Baufenstern in den Teilbereichen SO 2 und SO 3 des
Sondergebietes ist oberhalb des Erdgeschosses die Errichtung eines Verbindungsbauwerks (Brücke)
von maximal 2,0 m Breite zulässig.

In den Teilbereichen SO 2 und SO 3 des Sondergebietes sind Tiefgaragen einschließlich der ihnen
zugehörigen Bauteile wie Austritte, Belüftungs- und Belichtungsschächte auch außerhalb der
überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.

In den Teilbereichen WA 1 und WA 3 des Allgemeinen Wohngebietes dürfen die Baugrenzen an den
nicht zu öffentlichen Verkehrsflächen ausgerichteten Längsseiten der Baufenster auf maximal 60 %
der Fassadenlänge um maximal 5,0 m oder auf der vollen Länge um maximal 2,5 m durch
Laubengänge überschritten werden.

4. Tiefe der Abstandsfläche
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB

      Innerhalb der Sondergebiete SO 2 und SO 3 sind die Regelungen nach § 6 BauO NRW für
      Kerngebiete anzuwenden. Zu angrenzenden anderen Baugebieten gilt die jeweils größere Tiefe
      der Abstandsfläche. Für Wände von Gebäuden auf demselben Grundstück kann das
      Abstandsmaß auf 0,2 H und die Mindesttiefe auf 2,5 m reduziert werden, wenn
      brandschutzrechtliche Bestimmungen nicht entgegenstehen.

Lisenen und Gesimse von maximal 0,5 m Tiefe lösen keine Abstandsflächen aus.

5. Flächen für Stellplätze und Garagen
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO

Oberirdische Stellplätze und Garagen sind auf den durch Schraffur gekennzeichneten nicht
überbaubaren Flächen zwischen Straßenbegrenzungslinie und straßenseitiger Baugrenze
(Vorgartenbereich) unzulässig.

Ein- und Ausfahrten von Tiefgaragen sind nur in dem dafür zeichnerisch festgesetzten Bereich
zulässig. Während der Bauphase können auch an anderer Stelle provisorische Ein- und Ausfahrten
von Tiefgaragen zugelassen werden.

6. Nebenanlagen
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 14 BauNVO

Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO sind auf den durch Schraffur gekennzeichneten nicht
überbaubaren Flächen zwischen Straßenbegrenzungslinie und straßenseitiger Baugrenze
(Vorgartenbereich) unzulässig. Hiervon ausgenommen sind Fahrradabstellanlagen und
Mülltonnenstandplätze.

7. Bepflanzungen
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB i.V.m. § 86 BauO NRW

     In den Teilbereichen WA 1 und WA 3 des Allgemeinen Wohngebietes sowie SO 1 bis SO 3 des
     Sondergebietes sind in folgender Anzahl vorrangig heimische Laubbäume in der Qualität Hochstamm,
     4 x verpflanzt, mit Drahtballierung, Stammumfang mindestens 20 cm zu pflanzen:

- WA 1: 13 Bäume,
- WA 3: 14 Bäume,
- SO 1: 3 Bäume,
- SO 2: 4 Bäume,
- SO 3: 1 Baum.

      In der öffentlichen Grünfläche sind 18 vorrangig heimische Laubbäume in der Qualität Hochstamm, 4 x
      verpflanzt, mit Drahtballierung, Stammumfang mindestens 20 cm zu pflanzen.

Je angefangene 8 oberirdische Stellplätze ist ein großkroniger, vorrangig heimischer Laubbaum in der
Qualität Hochstamm, 4 x verpflanzt, mit Drahtballierung, Stammumfang mindestens 20 cm zu
pflanzen.

      Sofern sie den vorgenannten Anforderungen an Art und Qualität entsprechen, sind vorhandene
      Bäume,die im Rahmen der Umsetzung der Planung erhalten bleiben, bei der Ermittlung der Zahl der
      zu pflanzenden Bäume einzurechnen.

Die in den Teilbereichen WA 1, WA 2 und SO 2 zu pflanzenden Bäume sind nicht mit den auf
oberirdischen Stellplätzen zu pflanzenden Bäume zu verrechnen.

Oberirdische Stellplätze sind mit einer Hecke aus schnittverträglichen Laubgehölzen
(Formschnitthecke) einzugrünen. Das Profil der Hecke ist trapezförmig zu gestalten. Im Endzustand
soll die Fußbreite 80 cm und die Höhe mindestens 150 cm betragen. Die Heckengehölze sind in der
Qualität leichte Heckenpflanzen, 1 x verpflanzt, ohne Ballen, Höhe 100 - 125 cm zu pflanzen. Je Meter
Hecke sind mindestens 3 Pflanzen zu setzen.

(Hinweise auf geeignete Arten gibt die nachstehende Gehölzauswahlliste, die der Orientierung dient
und nicht abschließend ist.)

Gehölzauswahlliste:

Bäume:
- Acer platanoides in Sorten (Spitzahorn)
- Acer pseudoplatanus in Sorten (Bergahorn)
- Carpinus betulus in Sorten (Hainbuche)
- Tilia cordata (Winterlinde)

Gehölze für Schnitthecken:
- Acer campestre (Feldahorn)
- Carpinus betulus (Hainbuche)
- Cornus Mas (Cornelkirsche)
- Cornus sanguinea (Hartriegel)
- Crataegus monogyna (Weissdorn)
- Fagus sylvatica (Rotbuche)
- Ligustrum vulgare (Liguster)

Dachflächen sind mindestens extensiv zu begrünen. Der Abflussbeiwert der Deckschichten darf
maximal 0,5 betragen. Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. Davon ausgenommen sind solche
Flächen, die

- für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen,
- für erforderliche haustechnische Einrichtungen,
- zur Belichtung oder
- als Balkon bzw. Dachterrasse

genutzt werden.

8. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Die zeichnerisch festgesetzten, mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flächen mit der
Bezeichnung „GFL“ sind mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Versorgungsträger
zu belasten.
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Blattformat: DIN A 0 (Übergröße)

Der Bebauungsplan besteht aus diesem
Blatt.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin
I.A.

............................................

Die Planunterlage entspricht den Anforderun-
gen des § 1 der Planzeichenverordnung 1990.
Die Festlegung der städtebaulichen Planung
ist geometrisch eindeutig. Der Katasterbestand
der Planunterlage ist vom 30.12.2010.

Bochum, den ..........................

Amt für Geoinformation,
Liegenschaften und Kataster
I.A.

............................................

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur- und
Stadtentwicklung der Stadt Bochum hat in der
öffentlichen Sitzung am ..........................
(TOP Nr.          ) den Beschluss zur Aufstellung
dieses Bebauungsplanes gefasst.

Der Aufstellungsbeschluss ist am ..........................
ortsüblich bekannt gemacht worden.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin
I.A.

............................................

ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß
§ 3 Abs. 1 BauGB ist in der Zeit vom ..........................
bis .......................... durchgeführt worden.

Am .......................... hat eine Bürgerversammlung
stattgefunden.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin
I.A.

............................................

BEHÖRDENBETEILIGUNG

Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher
Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit
Schreiben vom .......................... um Stellung-
nahme zu dem Planentwurf in der Fassung vom
.......................... gebeten.

Bochum, den ...........................

Die Oberbürgermeisterin
I.A.

............................................

BESCHLUSS DER ÖFFENTL. AUSLEGUNG

Der Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur- und
Stadtentwicklung der Stadt Bochum hat in der
öffentlichen Sitzung am  ..........................
(TOP Nr.       )  die öffentliche Auslegung des
Planentwurfes in der Fassung vom
.......................... beschlossen.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin
I.A.

............................................

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der Planentwurf in der Fassung vom .................
............... lag gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom ............................ bis ............................  ein-
schließlich öffentlich aus.
Ort und Dauer der Auslegung wurden am
..........................  ortsüblich bekannt gemacht.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin
I.A.

............................................

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Stadt Bochum hat gemäß § 10 Abs. 1
BauGB in der öffentlichen Sitzung am ..........................
(TOP Nr.               ) diesen Bebauungsplan als
Satzung beschlossen.

Bochum, den ..........................

.........................................        ..........................................
Oberbürgermeisterin        Schriftführer

INKRAFTTRETEN

Der Beschluss des Bebauungsplanes wurde gemäß
§ 10 Abs. 3 BauGB am .......................... ortsüblich
bekannt gemacht.

Mit der Bekanntmachung trat der Bebauungsplan in
Kraft.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin
I.A.

............................................

Für die Erarbeitung des Planentwurfes

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin
I.V.  /  I.A.

..........................................      .......................................
Stadtbaurat        Leiter des Stadtplanungs- 

                 und Bauordnungsamtes

ERNEUTE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der geänderte / ergänzte Planentwurf in der Fassung
vom .......................... lag gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB
in der Zeit vom .......................... bis ..........................
einschließlich erneut öffentlich aus.

Ort und Dauer der erneuten Auslegung wurden am
.......................... ortsüblich bekannt gemacht.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin
I.A.

............................................

Stadt Bochum

Bebauungsplan Nr. 895
- Campus Quartier Lennershof  -
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